
 

KVK BeamtenVersorgungsKasse  

Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Kassel 

Geschäftsführung: Direktor Klaus Werner 

Vorsitzender des Verwaltungsausschusses: Bürgermeister Bernd Heßler 

Bürozeiten: Mo-Do: 8:30-16:00 Uhr, Fr. 8:30-13:00 Uhr 

Termine nach telefonischer Vereinbarung 

KVK BeamtenVersorgungsKasse, Postfach 10 41 44, 34041 Kassel 

An alle 

Beihilfeberechtigten 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen 

De 

Änderung der Beihilfefähigkeit für Wahlleistungen im Krankenhaus 

(Chefarztbehandlung und Zweibettzimmerzuschläge) 

Sehr geehrte/r Beihilfeberechtigte/r, 

das hessische Beihilferecht wird sich mit Wirkung vom 01.11.2015 ändern. Mit diesem Schreiben möchten 

wir Sie vorab über die Änderungen im Leistungsbereich der Wahlleistungen informieren.  

1. Was ändert sich?

Mit der Einführung des § 6a der Hessischen Beihilfenverordnung (HBeihVO) wird die Beihilfefähigkeit

von Wahlleistungen im Krankenhaus (Chefarztbehandlung und Unterkunft im Zweibettzimmer) wie

folgt neu geregelt: Anspruch auf Beihilfe für diese stationären Wahlleistungen besteht nur noch gegen

Zahlung eines monatlichen Betrages in Höhe von 18,90 € durch den Beihilfeberechtigten. Dieser Be-

trag schließt die beihilfefähigen Aufwendungen für die Wahlleistungen aller berücksichtigungsfähigen

Angehörigen mit ein. Die Neuregelung gilt auch für Tarifbeschäftigte, die Anspruch auf Beihilfe für

Aufwendungen für Wahlleistungen haben.

2. Wie läuft das Verfahren ab?

Sie müssen der KVK BeamtenVersorgungsKasse bzw. Ihrem Dienstherrn innerhalb der Ausschluss-

fristen mittels der beigefügten Erklärung mitteilen, ob sie den Anspruch auf Wahlleistungsbeihilfe wei-

terhin auch nach dem 01.11.2015 beibehalten wollen. Es gelten folgende Ausschlussfristen:

 für Empfänger von Witwen-, Witwer- oder Waisengeld sechs Monate (bis zum 30.04.2016)

und

 für alle übrigen Beihilfenberechtigten, auch bereits vorhandene Empfängerinnen und Emp-

fänger von Witwen-, Witwer- oder Waisengeld drei Monate (bis zum 31.01.2016)

Nach Ablauf der Ausschlussfrist ist eine Erklärung nur noch in den in § 6a Abs. 1 Nr. 3 HBeihVO ge-

nannten Fällen möglich:  

KVK BeamtenVersorgungsKasse 

Kölnische Str. 42 

34117 Kassel 

KVK BeihilfeService 

Tel.: 0561 / 97966-222 

Fax: 0561 / 97966-567 

beihilfe@kvk-kassel.de 

www.kvk-kassel.de 

Datum 

20.10.2015 

http://www.kvk-kassel.de/


 

 

 

 

 

 

Seite 2 von 4 

 Begründung oder Umwandlung eines Beamtenverhältnisses (z.B. Wechsel von einem Beam-

tenverhältnis auf Probe zu einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder Ernennung zur 

Wahlbeamtin/ zum Wahlbeamten), oder 

 durch Entstehen des Anspruches auf Witwengeld, Witwergeld oder Waisengeld.  

 

Wenn Sie Ihre Erklärung, weiterhin Wahlleistungen erhalten zu wollen, nicht innerhalb der Aus-

schlussfrist abgeben, verlieren Sie sonst unwiderruflich Ihren Anspruch. 

 

3. Was folgt auf die Abgabe der Erklärung? 

a) Mit der Abgabe der Erklärung erteilen Sie gleichzeitig Ihr Einverständnis, das der zu zahlende Be-

trag monatlich von Ihren Bezügen einbehalten wird. Der Betrag wird auch dann in voller Höhe fäl-

lig, wenn Bezüge für einen Monat nur anteilig gezahlt werden. Ist eine Einbehaltung des Betrages 

von den Bezügen nicht möglich, wird er zum 15. eines Monats fällig und muss von Ihnen selbst 

entrichtet werden. 

b)  

Die Zahlungspflicht ruht: 

 während einer Elternzeit, 

 während einer Beurlaubung nach § 64 Abs. 1 Satz 1 HBG, solange eine Beihilfeberechti-

gung besteht und 

 während der Zeit einer Beurlaubung ohne Beihilfeanspruch 

 

c) Die Erklärung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft zum ersten 

des nächsten Kalendermonats widerrufen werden. Bitte beachten Sie: Eine erneute Entscheidung 

können Sie nur in den in § 6a Abs. 1 HBeihVO genannten Fällen treffen. 

 

4. Welche Auswirkungen hat meine Zustimmung? 

Aufwendungen für Wahlleistungen sind nach rechtzeitiger Abgabe der Erklärung und Zahlung des 

monatlichen Betrages in folgendem Umfang beihilfefähig: 

 

 Zuschlag für eine gesondert berechnete Unterkunft bis zur Höhe der Kosten eines Zweibettzim-

mers abzüglich 16 Euro täglich 

 gesondert berechnete wahlärztliche Leistungen 

 

Nach den uns aktuell vorliegenden Informationen gilt steuerrechtlich folgendes: 

 In Höhe des einbehaltenen Kostenbeitrags für den Erhalt der Beihilfe zu Wahlleistungen bei 

stationärer Krankenhausbehandlung liegt kein steuerpflichtiger Arbeitslohn vor. 

 Die Kostenübernahme von Wahlleistungen im Krankheitsfall stellt eine steuerfreie Beihilfeleis-

tung des Arbeitgebers dar. Ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil entsteht nicht. 

 

5. Welche Auswirkungen hat meine Ablehnung? 

Sollten Sie jetzt auf die Wahlleistungen gegen die Zahlung des Beitrages verzichten, können sie sich 

in Zukunft nicht mehr erneut (mit Ausnahme der in § 6a Abs. 1 HBeihVO genannten Fälle) entschei-

den. Sie erhalten dann keine Beihilfe für Wahlleistungen mehr. 
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Bitte beachten Sie zum Verfahren noch Folgendes: 

 Verwenden Sie für die erforderliche Erklärung bitte ausschließlich das beigefügte Formular. 

 Die Erklärung ist nur gültig, wenn Sie mit Datum und Unterschrift versehen vorgelegt wird und Ihre 

Entscheidung – „Ja“ oder „Nein“ – eindeutig erkennbar ist. 

 Bitte reichen Sie die Erklärung nicht zusammen mit einem Beihilfeantrag ein! 

 Wenn Sie ab 01.11.2015 Aufwendungen für stationäre Wahlleistungen geltend machen, müssen Sie 

im Beihilfeantrag erklären, ob von Ihnen der Beitrag (18,90 €) für den Erhalt der Beihilfe zu Wahlleis-

tungen bei stationärer Krankenhausbehandlung nach abgegebener Erklärung gezahlt wird. Das aktu-

elle 5-seitige Beihilfeantragsformular erhalten Sie bei Ihrer Personalabteilung. Es steht Ihnen auch im 

Internet unter www.kvk-kassel.de > KVK BeihilfeService > Formulare und Merkblätter zum Download 

zu Verfügung. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den KVK BeihilfeService (Tel. 0561 97966-222,  

E-Mail: beihilfe@kvk-kassel.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Beihilfestelle 

 

 
 
 

 

Abdruck des § 6a HBeihVO , der am 1.11.2015 in Kraft treten wird 

 

„ § 6a  

Wahlleistungen neben Krankenhausleistungen 

 

(1) Anspruch auf Beihilfen zu Aufwendungen für Wahlleistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 besteht 

für Beihilfeberechtigte, die gegenüber der Festsetzungsstelle innerhalb der Ausschlussfristen 

nach Satz 4 schriftlich erklären, dass sie für sich und ihre berücksichtigungsfähigen Angehöri-

gen Beihilfen für die Aufwendungen für Wahlleistungen ab Beginn der Ausschlussfrist in An-

spruch nehmen wollen. Für die Erklärung ist das von der Festsetzungsstelle herausgegebene 

Formblatt zu verwenden. Die Ausschlussfrist beginnt  

1. für die am 1. November 2015 nach dieser Verordnung beihilfeberechtigten Personen am 1. 

November 2015, 

2. für die am 1. November 2015 ohne Beihilfeberechtigung beurlaubten Beamtinnen und Be-

amten, Richterinnen und Richter mit dem Wiederaufleben der Beihilfeberechtigung, 

3. im Übrigen mit dem Tag der Entstehung einer neuen Beihilfeberechtigung nach dieser Ver-

ordnung infolge 

a) der Begründung oder Umwandlung des Beamtenverhältnisses in ein solches anderer 

Art, 

b) der Entstehung des Anspruchs auf Witwengeld, Witwergeld oder Waisengeld oder 

c) der Abordnung oder Versetzung zu einem Dienstherrn im Geltungsbereich des Hessi-

schen Beamtengesetzes. 

Die Ausschlussfrist beträgt in den Fällen des Satz 3 Nr. 1 bis 3 Buchst. a und c drei und in 

den Fällen des Satz 3 Nr. 3 Buchst. b sechs Monate. Die beihilfeberechtigten Personen 

sind auf die Ausschlussfristen schriftlich hinzuweisen. In den Fällen des Satz 3 Nr. 3 

Buchst. a und c ist ein erneuter Hinweis nach Satz 5 entbehrlich, wenn kein Dienstherrn-

wechsel damit verbunden ist. 
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(2) Der Anspruch nach Abs. 1 besteht - auch bei teilzeitbeschäftigten beihilfeberechtigten Per-

sonen - nur gegen Zahlung eines Betrags von 18,90 Euro monatlich. Dies gilt auch, wenn Be-

züge für einen Kalendermonat nur anteilig gezahlt werden. Die Erklärung nach Abs. 1 Satz 1 

beinhaltet das Einverständnis, dass der Betrag monatlich von den Bezügen einbehalten wird. 

Die Erklärung nach Abs. 1 Satz 1 kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für 

die Zukunft zum Ersten des nächsten Kalendermonats widerrufen werden. Ist das Einbehalten 

des Betrags von den Bezügen nicht möglich, wird er zum 15. eines Monats fällig. Kommt in 

den Fällen des Satzes 5 die beihilfeberechtigte Person der Zahlungspflicht über einen Zeit-

raum von drei Monaten nicht nach, gilt dies als Widerruf im Sinne des Satzes 4; der Anspruch 

nach Abs. 1 erlischt in diesen Fällen mit dem Beginn des Zahlungsverzugs.  

 

(3) Die Zahlungspflicht nach Abs. 2 Satz 1 ruht  

1. während einer Elternzeit, 

2. während einer Beurlaubung nach § 64 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Beamtengesetzes, so-

lange eine Beihilfeberechtigung besteht, 

3. während der Zeit einer Beurlaubung ohne Beihilfeanspruch und 

4. in den Fällen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 für die Dauer des Ausschlusses der auf einem Versor-

gungsanspruch beruhenden Beihilfeberechtigung. 

(4) Aufwendungen für Wahlleistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 sind nur beihilfefähig, wenn die 

nach § 17 des Krankenhausentgeltgesetzes vorgeschriebene Wahlleistungsvereinbarung vor 

Erbringung der Wahlleistung schriftlich abgeschlossen wurde. Auf Verlangen der Festset-

zungsstelle ist die Wahlleistungsvereinbarung dieser vorzulegen.“ 

 


